
 

� Schulstr. 18 � 50767 Köln � Tel. 0221-990910 � Fax 0221-9909111 

Köln, 20.07.2010 
 
 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-9 
 
 
Verbleib in der Schule während der Mittagspause Kl. (6-9) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Ihnen sicherlich bekannt ist, dürfen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 das Schulgelände wäh-
rend der Unterrichtszeit nicht verlassen. 
 
An den Tagen, an denen Ihre Kinder Nachmittagsunterricht haben oder zusätzliche schulische Angebote 
wahrnehmen, haben in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr Mittagspause. In der Mittagspause können Ihre 
Kinder in der Mensa essen und/oder Angebote der pädagogischen Übermittagbetreuung, die vom Lino-Club 
durchgeführt wird, nutzen. Diese Mittagspause dürfen die Kinder aber auch zu Hause verbringen. Das setzt 
aber das ausdrückliche Einverständnis der Eltern und Erziehungsberechtigten voraus. 
 
Für den doppelten Schulweg besteht in dem Falle, dass die Mittagspause zu Hause verbracht wird, der 
übliche Versicherungsschutz. Dieser gilt aber nicht, wenn das Schulgelände verlassen wird, um sich an 
anderer Stelle zu versorgen oder die Mittagspause zu verbringen. 
 
Aus diesen Gründen ist eine verbindliche Erklärung Ihrerseits notwendig. Der Lino-Club erhält eine Liste der 
Kinder, die gemäß Willenserklärung der Eltern und Erziehungsberechtigten die Mittagspause in der Schule 
verbringen. Die Mitarbeiter des Lino-Club kontrollieren die Anwesenheit. 
 
Auch an Tagen ohne Nachmittagsunterricht können die Kinder selbstverständlich in der Mensa es-
sen und dann die Schule verlassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

��������������������  Bitte hier abtrennen und bis spätestens 10. September 2010 abgeben  �������������������� 
 
 
Name: _______________________    Vorname: _______________________    Klasse: _______ 
 
Verbindliche Erklärung für Kinder der Klassen 6-9 
 
� Mein Kind verbringt die Mittagspause in der Obhut des Lino-Club. 
 
� Mein Kind verbringt die Mittagspause zu Hause und erhält deshalb die Erlaubnis, das Schulgelände 

zu verlassen. Mir ist bekannt, dass durch diese Erlaubnis nicht das Verlassen des Schulgeländes 
gedeckt ist, um sich an anderer Stelle zu versorgen oder an anderer Stelle die Mittagspause zu 
verbringen, und nur der zusätzliche Schulweg versichert ist. 

 
 
Köln, ____________________________             _____________________________________ 
                           Datum                                                                Unterschrift 


